
Vor dreissig Jahren bestimmten die Vereinten
Nationen : die Erklärung der Menschenrechte

Autor(en): [s.n.]

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Freidenker [1956-2007]

Band (Jahr): 62 (1979)

Heft 2

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-412456

PDF erstellt am: 25.05.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-412456


Vor dreissig Jahren bestimmten die Vereinten Nationen:

Die Erklärung der Menschenrechte

Benjamin Franklin: Nicht nur die
Liebe zur Freiheit, sondern eine
gründliche Kenntnis der Menschenrechte

möge alle Nationen der Erde
durchdringen, so dass ein Philosoph

seinen Fuss irgendwohin auf
ihre Oberfläche setzen und sagen
kann: Das ist mein Land!

Präambel

Da die Anerkennung der allen Mitgliedern

der menschlichen Familie
innewohnenden Würde und ihrer gleichen
und unveräusserlichen Rechte die
Grundlage der Freiheit, der Gerechtigkeit

und des Friedens in der Welt
bildet,
da Verkennung und Missachtung der
Menschenrechte zu Akten der
Barbarei führten, die das Gewissen der
Menschheit tief verletzt haben, und
da die Schaffung einer Welt, in der
den Menschen, frei von Furcht und
Not, Rede- und Glaubensfreiheit zuteil
wird, als das höchste Bestreben der
Menschheit verkündet worden ist,
da es wesentlich ist, die Menschenrechte

durch die Herrschaft des Rechtes

zu schützen, damit der Mensch
nicht zum Aufstand gegen Tyrannei
und Unterdrückung als letztem Mittel
gezwungen ist,
da es wesentlich ist, die Entwicklung
freundschaftlicher Beziehungen
zwischen den Nationen zu fördern,
da die Völker der Vereinten Nationen
in der Satzung ihren Glauben an die
grundlegenden Menschenrechte, an
die Würde und den Wert der menschlichen

Person und an die
Gleichberechtigung von Mann und Frau erneut
bekräftigt und beschlossen haben,
den sozialen Fortschritt und bessere
Lebensbedingungen bei grösserer
Freiheit zu fördern,
da die Mitgliedstaaten sich verpflichtet

haben, in Zusammenarbeit mit den
Vereinten Nationen die allgemeine
Achtung und Verwirklichung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten
durchzusetzen,
da eine gemeinsame Auffassung über
diese Rechte und Freiheiten von
grösster Wichtigkeit für die volle
Erfüllung dieser Verpflichtung ist,

verkündet die Generalversammlung
die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte als das von allen Völkern
und Nationen zu erreichende gemeinsame

Ideal, damit jeder einzelne und
alle Organe der Gesellschaft sich diese

Erklärung stets gegenwärtig halten
und sich bemühen, durch Unterricht
und Erziehung die Achtung dieser
Rechte und Freiheiten zu fördern und
durch fortschreitende Massnahmen im
nationalen und internationalen Bereiche

ihre allgemeine und tatsächliche
Anerkennung und Verwirklichung bei
der Bevölkerung sowohl der Mitgliedsstaaten

wie der ihrer Oberhoheit
unterstehenden Gebiete zu gewährleisten.

Artikel 1

Alle Menschen sind frei und gleich an
Würde und Rechten geboren. Sie sind
mit Vernunft und Gewissen begabt
und sollen einander im Geiste der
Brüderlichkeit begegnen.

Artikel 2

Jeder Mensch hat Anspruch auf die in

dieser Erklärung verkündeten Rechte
und Freiheiten ohne irgendeine
Unterscheidung, wie etwa nach Rasse, Farbe,

Geschlecht, Sprache, Religion,
politischer oder sonstiger Ueberzeugung,
nationaler oder sozialer Herkunft, nach

Eigentum, Geburt oder sonstigen
Umständen.

Weiter darf keine Unterscheidung
gemacht werden auf Grund der
politischen, rechtlichen oder internationalen

Stellung des Landes oder Gebietes,

dem eine Person angehört, ohne
Rücksicht darauf, ob es unabhängig
ist, unter Treuhandschaft steht, keine
Selbstregierung besitzt oder irgendeiner

anderen Beschränkung seiner
Souveränität unterworfen ist.

Artikel 3

Jeder Mensch hat das Recht auf
Leben, Freiheit und Sicherheit der
Person.

Artikel 4

Niemand darf in Sklaverei oder
Leibeigenschaft gehalten werden; Sklave¬

rei und Sklavenhandel sind in allen
ihren Formen verboten.

Artikel 5

Niemand darf der Folter oder grausamer,

Unmenschlicheroder erniedrigender

Behandlung oder Strafe unterworfen

werden.

Artikel 6

Jeder Mensch hat überall Anspruch
auf Anerkennung als Rechtsperson.

Artikel 7

Alle Menschen sind vor dem Gesetze
gleich und haben ohne Unterschied
Anspruch auf gleichen Schutz durch
das Gesetz. Alle haben Anspruch auf
gleichen Schutz gegen jede
unterschiedliche Behandlung, welche die
vorliegende Erklärung verletzen würde,

und gegen jede Aufreizung zu
einer derartigen unterschiedlichen
Behandlung.

Artikel 8

Jeder Mensch hat Anspruch auf
wirksamen Rechtsschutz vor den zuständigen

innerstaatlichen Gerichten gegen
alle Handlungen, die seine ihm nach
der Verfassung oder nach dem Gesetz
zustehenden Grundrechte verletzen.

Artikel 9

Niemand darf willkürlich festgenommen,

in Haft gehalten oder des Landes

verwiesen werden.

Artikel 10

Jeder Mensch hat in voller
Gleichberechtigung Anspruch auf ein der Billigkeit

entsprechendes und öffentliches
Verfahren vor einem unabhängigen
und unparteiischen Gericht, das über
seine Rechte und Verpflichtungen oder
über irgendeine gegen ihn erhobene
strafrechtliche Beschuldigung zu
entscheiden hat.

Artikel 11

(1) Jeder Mensch, der einer strafbaren
Handlung beschuldigt wird, ist so lange

als unschuldig anzusehen, bis seine

Schuld in einem öffentlichen
Verfahren, in dem alle für seine Verteidigung

nötigen Voraussetzungen
gewährleistet waren, gemäss dem Gesetz
nachgewiesen ist.
(2) Niemand kann wegen einer Handlung

oder Unterlassung verurteilt werden,

die im Zeitpunkt, da sie erfolgte,
auf Grund des nationalen oder
internationalen Rechts nicht strafbar war.
Desgleichen kann keine schwerere
Strafe verhängt werden, als die, wel-
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che im Zeitpunkt der Begehung der

strafbaren Handlung anwendbar war.

Artikel 12

Niemand darf willkürlichen Eingriffen
in sein Privatleben, seine Familie, sein
Heim oder seinen Briefwechsel noch

Angriffen auf seine Ehre und seinen
Ruf ausgesetzt werden. Jeder Mensch
hat Anspruch auf rechtlichen Schutz

gegen derartige Eingriffe oder
Anschläge.

Artikel 13

(1) Jeder Mensch hat das Recht auf

Freizügigkeit und freie Wahl seines
Wohnsitzes innerhalb eines Staates.
(2) Jeder Mensch hat das Recht, jedes
Land, einschliesslich seines eigenen,
zu verlassen sowie in sein Land zu-
rückzukehreh.

Artikel 14

(1) Jeder Mensch hat das Recht, in
anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu
suchen und zu geniessen.
(2) Dieses Recht kann jedoch im Falle
einer Verfolgung wegen nicht politischer

Verbrechen oder wegen
Handlungen, die gegen dieZiele und Grundsätze

der Vereinten Nationen Verstössen,

nicht in Anspruch genommen werden.

Artikel 15

(1) Jeder Mensch hat Anspruch auf
eine Staatsangehörigkeit.
(2) Niemandem darf seine Staatsangehörigkeit

willkürlich entzogen noch
ihm das Recht versagt werden, seine
Staatsangehörigkeit zu wechseln.

Artikel 16

(1) Heiratsfähige Männer und Frauen
haben ohne Beschränkung durch Rasse,

Staatsbürgerschaft oder Religion
das Recht, eine Ehe zu schliessen und
eine Familie zu gründen. Sie haben
bei der Eheschliessung, während der
Ehe und bei deren Auflösung gleiche
Rechte.
(2) Die Ehe darf nur auf Grund der
freien und vollen Willenseinigung der
zukünftigen Ehegatten geschlossen
werden.
(3) Die Familie ist die natürliche und
grundlegende Einheit der Gesellschaft
und hat Anspruch auf Schutz durch
Gesellschaft und Staat.

Artikel 17

(1) Jeder Mensch hat allein oder in
Gemeinschaft mit anderen Recht auf
Eigentum.

(2) Niemand darf willkürlich seines
Eigentums beraubt werden.

Artikel 18

Jeder Mensch hat Anspruch auf
Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit;

dieses Recht umfasst die Freiheit,

seine Religion oder seine
Ueberzeugung zu wechseln, sowie die Freiheit,

seine Religion oder seine
Ueberzeugung allein oder in Gemeinschaft
mit anderen, in der Oeffentlichkeit
oder privat, durch Lehre, Ausübung,
Gottesdienst und Vollziehung von
Riten zu bekunden.

Artikel 19

Jeder Mensch hat das Recht auf freie
Meinungsäusserung; dieses Recht
umfasst die Freiheit, Meinungen unangefochten

anzuhängen und Informationen

und Ideen mit allen
Verständigungsmitteln ohne Rücksicht auf Grenzen

zu suchen, zu empfangen und zu
verbreiten.

Artikel 20

(1) Jeder Mensch hat das Recht auf
Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit

zu friedlichen Zwecken.
(2) Niemand darf gezwungen werden,
einer Vereinigung anzugehören.

Artikel 21

(1) Jeder Mensch hat das Recht, an
der Leitung der öffentlichen
Angelegenheiten seines Landes unmittelbar
oder durch freigewählte Vertreter
teilzunehmen.

(2) Jeder Mensch hat unter gleichen
Bedingungen das Recht auf Zulassung
zu öffentlichen Aemtern in seinem
Lande.
(3) Der Wille des Volkes bildet die
Grundlage für die Autorität der öffentlichen

Gewalt; dieserWille muss durch
periodische und unverfälschte Wahlen
mit allgemeinem und gleichem Wahlrecht

bei geheimer Stimmabgabe oder
in einem gleichwertigen freien
Wahlverfahren zum Ausdruck kommen.

Artikel 22

Jeder Mensch hat als Mitglied der
Gesellschaft Recht auf soziale Sicherheit;
er hat Anspruch darauf, durch
innerstaatliche Massnahmen und internationale

Zusammenarbeit unter
Berücksichtigung der Organisation und der
Hilfsmittel jedes Staates in den
Genuss der für seine Würde und die freie
Entwicklung seiner Persönlichkeit
unentbehrlichen wirtschaftlichen, sozia¬

len und kulturellen Rechte zu gelangen.

Artikel 23

(1) Jeder Mensch hat das Recht auf
Arbeit, auf freie Berufswahl, auf
angemessene und befriedigende
Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz gegen
Arbeitslosigkeit.
(2) Alle Menschen haben ohne jede
unterschiedliche Behandlung das
Recht auf gleichen Lohn für gleiche
Arbeit.

(3) Jeder Mensch, der arbeitet, hat das
Recht auf angemessene und
befriedigende Entlohnung, die ihm und seiner

Familie eine der menschlichen
Würde entsprechende Existenz sichert
und die, wenn nötig, durch andere
soziale Schutzmassnahmen zu ergänzen
ist.

(4) Jeder Mensch hat das Recht, zum
Schutze seiner Interessen
Berufsvereinigungen zu bilden und solchen
beizutreten.

Artikel 24

Jeder Mensch hat Anspruch auf
Erholung und Freizeit sowie auf eine
vernünftige Begrenzung der Arbeitszeit
und auf periodischen, bezahlten
Urlaub.

Artikel 25

(1) Jeder Mensch hat Anspruch auf
eine Lebenshaltung, die seine und
seiner Familie Gesundheit und
Wohlbefinden, einschliesslich Nahrung,
Kleidung, Wohnung, ärztlicher Betreuung

und der notwendigen Leistungen
der sozialen Fürsorge, gewährleistet;
er hat das Recht auf Sicherheit im
Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit,

Ausgebeutete
«Rosenkranzknüpfer»

wg. Die «Frankfurter Rundschau» teilt
mit, dass Unternehmer, welche für
katholische Devotionalienhandlungen
Rosenkränze liefern, ihren Rosenkranz-
knüpfern nur einen Stundenlohn von
DM 3,82 zahlen. Das habe die
Regierungsantwort auf eine parlamentarische
Anfrage im bayerischen Landtag ergeben.

Viele Unternehmer in dieser Branche

zahlen ihren Heimarbeitern noch
nicht einmal den gesetzlich
vorgeschriebenen Mindestlohn. Und die
«schwarze» Regierung Bayerns scheint
das zu tolerieren!
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Invalidität, Verwitwung, Alter oder von
anderweitigem Verlust seiner
Unterhaltsmittel durch unverschuldete
Umstände.

(2) Mutter und Kind haben Anspruch
auf besondere Hilfe und Unterstützung.

Alle Kinder, eheliche und
uneheliche, geniessen den gleichen
sozialen Schutz.

Artikel 26

(1) Jeder Mensch hat das Recht auf

Bildung. Der Unterricht muss wenigstens

in den Elementar- und
Grundschulen unentgeltlich sein. Der
Elementarunterricht ist obligatorisch.
Fachlicher und beruflicher Unterricht
soll allgemein zugänglich sein; die
höheren Studien sollen allen nach
Massgabe ihrer Fähigkeiten und
Leistungen in gleicher Weise offenstehen.

(2) Die Ausbildung soll die volle
Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit

und die Stärkung der Achtung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten
zum Ziele haben. Sie soll Verständnis,
Duldsamkeit und Freundschaft
zwischen allen Nationen und allen
rassischen oder religiösen Gruppen
fördern und die Tätigkeit der Vereinten
Nationen zur Aufrechterhaltung des
Friedens begünstigen.

(3) In erster Linie haben die Eltern das

Recht, die Art der ihren Kindern zuteil
werdenden Bildung zu bestimmen.

Artikel 27

(1) Jeder Mensch hat das Recht, am
kulturellen Leben der Gemeinschaft
frei teilzunehmen, sich der Künste zu
erfreuen und am wissenschaftlichen
Fortschritt und dessen Wohltaten
teilzuhaben.

Unser Ursprung liegt zurück im Dunkel
der Zeit, und unsere Zukunft lauert im
Dunkel des Raumes. Irgendwo und in
relativer Zeit leben wir, homo sapiens,
mit einigen tausend Jahren erzählter
Geschichte und spekulieren unsere
Hoffnung in das Infinitum des Weltalls.
Unsere methaphysische Spekulation
bleibt unendlich wie unsere Phantasie.

Unsere irdische Perspektive
dagegen erscheint begrenzt durch die
physischen Barrieren unseres Erd-

(2) Jeder Mensch hat das Recht auf
Schutz der moralischen und materiellen

Interessen, die sich aus jeder
wissenschaftlichen, literarischen oder
künstlerischen Produktion ergeben,
deren Urheber er ist.

Artikel 28

Jeder Mensch hat Anspruch auf eine
soziale und internationale Ordnung,
in weicher die in der vorliegenden
Erklärung angeführten Rechte und
Freiheiten voll verwirklicht werden können.

Artikel 29

(1) Jeder Mensch hat Pflichten gegenüber

der Gemeinschaft, in der allein
die freie und volle Entwicklung seiner
Persönlichkeit möglich ist.
(2) Jeder Mensch ist in Ausübung seiner

Rechte und Freiheiten nur den
Beschränkungen unterworfen, die das
Gesetz ausschliesslich zu dem Zwecke
vorsieht, um die Anerkennung und
Achtung der Rechte und Freiheiten
der anderen zu gewährleisten und den
gerechten Anforderungen der Moral,
der öffentlichen Ordnung und der
allgemeinen Wohlfahrt in einer
demokratischen Gesellschaft zu genügen.
(3) Rechte und Freiheiten dürfen in
keinem Fall im Widerspruch zu den
Zielen und Grundsätzen der Vereinten

Nationen ausgeübt werden.

Artikel 30

Keine Bestimmung der vorliegenden
Erklärung darf so ausgelegt werden,
dass sich daraus für einen Staat, eine
Gruppe oder eine Person irgendein
Recht ergibt, eine Tätigkeit auszuüben

oder eine Handlung zu setzen,
welche auf die Vernichtung der in dieser

Erklärung angeführten Rechte und
Freiheiten abziehen.

balls und die selbsterrichteten Mauern
unseres Denkens. Gemeinsam bewohnen

wir diese Kugel, die aus
peripherer Betrachtung sogar heiter, farbig

und einladend wirkt. Unter dem
weiss-blauen Ozon aber, aus unserer
Sicht unter grauem Himmel, breitet
uns die irdische Gemeinschaft scheinbar

kosmische Probleme.
Was haben wir, homo sapiens, bisher
erreicht auf diesem Planeten? Viel und
nichts, je nachdem welche Perspek¬

tive auf welches Objekt gerichtet wird.
Für viele ist das tägliche Leben
«zivilisierter» geworden. Unsere technischen

Erfindungen haben uns
unabhängiger gemacht von den Zufälligkeiten

des Klimas, der Nahrungssuche
und der Seuchen. Unsere Maschinen
schleppen uns, wenn wir es bezahlen
können, zu jedem Punkt der Erde.
Unsere Kommunikationssysteme
entdecken und berichten alles, was auf
dieser Kugel passiert zum Ergötzen
unserer täglich sich erneuernden Neugier.

Doch für viele mehr ist das
tägliche Leben archaisch geblieben.
Klima und Nahrung bestimmen den
Rhythmus. Hunger und Krankheiten
begrenzen die Lebensspanne. Gestaffelter

Wohlstand koexistiert mit gestaffeltem

Elend. Ein Planet der Hungrigen
und Satten.

Unsere geistigen Errungenschaften
schimmerten in allen Regenbogenfarben

und wurden genauso vergänglich.

Heute, so scheint es, erwirbt jede
Generation davon weniger und
vergisst um so mehr. So ruhen unsere
aufgezeichnete Geschichte, Literatur,
Philosophie in wohltemperierten
Archiven und harren der wenigen
Geister, die sich dorthin immer wieder
verirren. Die stets wieder vergessenen
Erfahrungen des homo sapiens, wie
sie in prosaischer oder poetischer
Form erzählt wurden, kreisen munter
um das Ewig-Gleiche: der Mensch in

seinem geistigen Streben und in

seinem sozialen Verhalten. Sterben für
und wider etablierte Normen. Verhalten

für und wider gesetzte Ordnungen.
Für und wider Dogmata und Gesetze.
Und mit periodischer Regelmässigkeit
Messen Gruppen mit verschiedener
Religon oder Ideologie, oder Staaten
mit gegensätzlichen Interessen jene
Stürme wachsen, die sich mit steigender

Gewalt in einen Blutrausch
entluden. Der Krieg als ultima ratio, brutale

Macht als Überwinderin geistiger
Ohnmacht. Unser politisches Denken
scheint den Gesetzen einer entfesselten

Kernspaltung zu folgen: permanente

Reaktion bis zur Auflösung in

Nebula. Die Mechanik des Kosmos
wird von uns nachgespielt in fortwährender

Selbstzerstörung. Homo
sapiens ist zugleich immer noch homo
furens.

Aus kosmischer Sicht erscheint unser
Problem recht irdisch: so lebt ihr, so
sterbt ihr Generation nach Generation.
Wen kümmerts? Wer seid ihr schon

Diesseits von Raum und Zeit
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